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1. Planungsrechtliche Festsetzungen (S 9 Bat.K113 v(m 08-12-1986 )

1.01. 1. Die Art der baut.id)en Nutzun( ( SS 1-15 BauN\D)

1. Das Gebiet im südlichen sowie südöstlichen Planbereich
ist "Mischgebiet" (Mi) nach $ 6 der BauNVO i.d.F.d.Bek
vcxn 23 .O1. 1990 ( BGBI.S. 132 )

Das Gebiet des nör(U.schen sowie nordwestli.chen Planberei-
ches ist "A]].ganeines Wohngebiet'' (WA) nach $ 4 der BauNW)
i.d.F.d.Bek. vom 23.01.1990 (BGBI.S- 132)

2 1(]en (S 14 }

Nebenanlagen für die Tief:haltung si.nd ausgeschlossen

1.01.2 l)as lqaß der baulid)en Nutzung (SS 16-21a BAHN\Q.}

l Das Maß der bau[ichen Nutzung wi-rd wie fo]-gt a]s Ober
grenze festgesetzt:
1. Bei ei.ngeschossiger Bauweise: GRZ

GFZ
GRZ
GFZ

0,3
0,3
0,3
0.6

2. Bel zweigeschossiger Bauweise:

2 Die [-höhe bau]icher Än].aßen( S 18 }

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wi.rd, bezogen auf
Oberf].sche Kellergeschoßfußboden mit max=imaler Tiefe
von 3 .00 m unter Straßenoberkante, gemessen an der berg-
sei.ts gelegenen seitlichen Gebäudeverlängerung, festge-
setzt. Optisch darf die bauliche Anlage jedoch bergsei-ts
nur eingeschossig und talseits zweigeschossi.g in Erschei.-
nung treten. Die Höhenlage von Anbauten hat sich nach der
entsprechenden Höhe des Hauptbauwerkes zu richten .
Die Höhe der baulichen Anlagen ist auf die technische
Straßenplanung mit Geländeschnitten abzust=imTien .

Die Fi.rsthöhe der pauli.chen Anlage darJR.maximal 10 . 00 m~
ganessen von Oberfläche Bodenplatte, betrËagen.:----; , ., ./' .p // l
''"'"''' '''' "" ' ,ik.#/,-w.Ö," ("./."&#-.4n/,ä,#e}
Bauweise (S 22 BauNVO)1.01.3

Es wi.rd für den gesamten Bebauungsplan offene Bauweise
festgesetzt.
Zulässig ist nur di.e Elli.chtung von Ei.nzelhäusern mit
maximal zwei Wohnen.nhei.ten .



Bebauungsplan 'Äuf dan Lieberg' , Ortsganeinde Gebhanlshain
Landkreis Altenkirchen

1.01.4 Oben)aubare Grundstücksflä(he (S 23

Die Überbaubaren Grundstticksflächen sirld im Plan durch
Baugrenzen festgesetzt.
Nebenan]-agen .=im Sinne des S 14. können auch au:f den
nicht überbaiJbaren Grundstticksflächen errichtet werden

1.02 Di.e Stellung der
13a\XB )

ien ( S9 Älx. l Nr. 2

Es wi.rd anpfohlen. die Firstri.chtung der baulichen
Anlagen entsprechend der Einzelchnung =im Bebauungsplan
anzuordnen.

1.03. P

Die Mi.ndestgröJ3e der Baugrundstücke wi.rd auf 500 m2
festgesetzt.

1.04 Stellplätze und (;ara! (S 9 .Abs. l Nr. 4 Ba\XB)

ll;l: ll :ll:lil:l : il?.il=:" $:k %h
zulässi.g. Bei senkrechten Anordnung von Garagen zur .> ,,4tS-Ö m
Straße ist entlang ei.nes 5,0 m breiten Streifens parat- ' '
lel zur Straßengrenze eine Bebauung nicht erlaubt.

1.05 Flächen. die von der Bebauung freizuhalten siixi und
i])re llutzunq(S 9 i\bs- l Nr. 10 BauGB)

l

2

Di-e im Bebauungsplan nach $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB
festgesetzten Flächen.
Auf den bei.dseitigen Eckgrundstücken an e:inmünden-
den Stra13en sind Si.chtdreiecke von 10 m Katheten-
länge von jeglicher Bebauung oberhalb 0,80 m. bezo
gen auf Straßenoberfläche, freizuhalten .
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$#~.". Vërkehrsfläct)en und
Bau(B )

:sche (S 9 Abs. l Nr. ll

Als Verkehrsflächen werden di.e im Plan dargestellten
Erschli.eßungsstraßen festgesetzt. Der jeweilige Quer-
schnitt :ist durch entsprechende Banaßung i.m Bebauungs-
plan gekennzei.chnet.
Ar)merkung: Die im Plan gekennzei.chneten Flächen so]-len

eine verkehrsberuhigte Ausbauweise erhalten

1.07 Öffentl.sche und pr=ivate Giiinf.lachen( S 9 aln. l Nr. 15
Ba\XB )

Die nach Abschnitt 2.01 dieser Textfestsetzungen
beschriebenen Flächen werden als öffentliche Grünflächen
:E:estgesetzt.
Die außerhalb der Baugrenzen dargestellten Flächen auf
den Baugrundstücken werden als private Grünflächen fest-
gesetzt.

1.08 Flächen für Aufschütt:un(
sao.?eit sie zur HerstelJ:unq da; St:ra
dich siixi($ 9 Abs- ] Nr. 26 Batx]3)

und St:üt:znauern
erfotdel'-

Die für di.e Herste]]ung von Verkehrsf].ächen erforder-
].schen Böschungen, soweit sie ni.cht durch private A.n-
sch(]ttungen angedeckt werden, sind von den Angrenzem
auf den Baulandflächen zu dulden. Die sonsti-ge Nutzung
der Böschungen (Neigung bis 1:2) bleibt dan Eigenttjner
tiberlassen. An Stelle der Böschungen können Stütznauern
rrnximal 0, 80 m hcx:h hergestellt werden.



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

.?.O / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
gem. $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB

1.
0'

:" € \ t\D!,./
Das Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung und unbelasteten privaten Ober-
flächen ist getrennt zu fassen und in einem Graben an der westlichen Grundstücksgrenze
einzuleiten.

2. Der geplante "Himmelsteich" ist mit unterschiedlichen Wassertiefen und mit einer Ton
dichtung mit Sandauflage vorzusehen. Eine Bepflanzung soll nicht erfolgen

3

4

Die Fläche des Tümpels ist alle 3-5 Jahre zu mähen, wobei das Mähgut zu entfernen ist

Entlang des Grabens sind wahlweise folgende Gehölze zu pflanzen: Viburnum opulus
Salix in Sorten, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa carina

5.

5.1

5.2

Ausweitung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes um Ersatz- und Ausgleichs
flächen nach $$ 4,5 u. 17 LPfIG zu erhalten.

Entwicklung von magerem Grünland in den Randzonen des Bebauungsplanes
Pflanzung von Obst- und Gehölzgrupp.en

Pflanzbindungen und Pflanzpflichten gemäß $ 9 Abs. l Nr.25 BauGB

l Die im Plan gekennzeichneten Bäume sind zu erhalten und vor Beginn der Bauarbeiten
durch geeignete Maßnahmen entsprechend DIN 18920 zu schützen

Die durch die Bebauung wegfallenden Obstbäume sind zu verpflanzen

Pro Grundstückseinheit ist im Vorgarten ein Hochstamm (mindestens Stammumfang 14
16) zu pflanzen (Arten siehe Pflanzliste)

Grünordnerische Festsetzung gemäß $ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB

l Pflanzung von Hochstammbäumen im Straßenraum alle 15 m wahlweise Sorbus aucuparia,
Sorbus intermedia, Tina in Sorten, Aesculus hippocastanum, Crataegus laevigata "Paul's
Scarlett'

20
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PFLANZLISTEN

Lab bbau m pfl a n zu n n.

morbus aucuparia
morbus intermedia
Tina in Sorten

Aesculus hippocastanum
Crataegus laevigata "Paul's Scarlett

A n o fl an zu n von Gehölzen, }-l ecken

Corylus avellana
Carpinus betulus
Sambucus nigra
Sam buchs racemosa

Malus communis
Prunus spinoza
Rosa carina
Rubus fructicosus

:A.np11 pzppg VQn.G$bël;gp.9n11ap ries Grabens

Viburnum opulus
Salix in Sorten
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Rosa canina

Pro Grun dstückseinheit ist
16) zu pflanzen:

.jyQrgarten ein H ochstamm (mindestens Stammum fang 1 4

Sorbus aucuparia
Acer pseudoplatanus
morbus intermedia

Aesculus hippocastanum
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlett
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3 Bauordnungsrechtl.sche Gestaltungsvorschriften gan. S 86

Landesbauor(innung Rheine-and - Pfalz van 28.11-1986
((;W31.S. 307, ber. GVBL. 1987 S. 48)

3 . OI Ga.ragen lind StelJnJätze

Doppel-, Reihen- und Garagengruppen sowie Garagen, die auf
der Grundstücksgrenze aneinandergebaut werden. sind äußer-
n.ch einheitlich zu gestalten.

Die Dachform von freistehenden Garagen si.nd der des Haupt-
gebäudes auch in der Dachneigung sowie :im Dachtiberstand
anzugleichen.
Mellblech-, Rund- oder Klappgaragen sind unzulässig .

3 . 02 1)achfonien und

Es si.nd Sattel- und WaJmdächer zugelassen. Andere Dachfor-
men und Dachneigungen von weniger als 25' sind unzulässig.
Die l:hchei.ndeckung ist nur .aus dunklen Materialien zulässig
Kunststoffolien, Dachpappen. Metallbleche oder ähnliche
Materi.alien sind unzulässi.g.

3.02.1 Die [)achneigung darf von 25' bis zu 45' betragen
wobei bei unglei.chschetlkli.gen Dächern der lange
Schenkel maßgeblich i.st.

3.02.2 Dachaufbauten sind zu].essig, wenn si.e nicht breiter
als 1/2 der Fi.rstlänge auf jeder Dachseite betragen
Die Traefe des Daches ist durchzuziehen.

3 .02 .3 Dach:flächenfenster sind unter Berücksichtigung der
LBa\.K) bis ]..5 m2 Gröf3e erlaubt.
Maßgebend ]st eins li.chte Laibungsmaß.

3.02.4 Dranpel sind bis zu einer Höhe von max. 0,60 m zu
-ä:;ü. ' 3fl,.:"e CPrc«~l +Fn@!.,h C4o- 4Z.".)

3.02.5 Es werden Dachüberstände z\in aufgehenden Mauerwerk
von mi.ndestens 60 an festgesetzt.

3.03 Unbebaute F'].schen

3.03.1 Hi.nwei.s: Ganäß $ 10 Abs. 3 ]:.Bat.D sollen die nicht
überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke als
Grünflächen oder gärtnerisch angelegt und instand
gehalten werden, sowei.t si.e nicht für eine zuläs-
sige Nutzung benötigt werden.
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3.03.2 Außenanlagen zu den seitlichen Grundstücksgrenzen
si.nd in der Höhenlage mit dan jeweiligen Nachbarn
abztls timnen .

3.03.3 Die Gestaltung der Außenanlagen i-st unter Berticksich-
tung der Anlage zur bauaufsichtlichen Verwaltungs-
vorschrift Nr. 3/1982 "Flächen für den Einsatz
öffentl i.cher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte auf
Grundstücken" auszuftlhren.

3.03.4 Eine großflächige Verdi-egelung der unbebauten Flächen
ist ni.cht zulässig.

3.04 Einfrie(]tmggp

Auf der vorderen Grundstücksgrenze( Straßenbegrenzungslinie )
sind Einfriedungen a]-s Hecken oder Zäune bis zu einer Höhe
von 0.80 m und Maden =in massa.ver Bauweise bis zu einer Höhe
von 0.80 m. bezogen auf Straßenniveau, zu]-ässig. Auf sei-t-
].i.chen und rückwärtigen Grundstticksgrenzen si.nd Ei.nfried-.
fingen ab vorderen Baugrenze bis zu einer Höhe von 2,00 m
zulässig.

3.05 Werbean].aggp

Werbeanlagen sind nur an Oxt der eigenen Leistung zulässig
jedoch nicht für Erzeugnisse fremder Hersteller. Eine An-
bringung von Anlagen an oder auf l)äckern =im Bereich der
oberen Geschosse (ab 2,0 m) und auf Hausgi.ebeln ist grurü-
sätz].i.ch ausgeschlossen.

3.06 Fassaden

Fassadenmateri.alien sind in i.tuer Struktur und Farbe dan
Gesamteindruck des Plangebietes anzugleichen und sollen die
Di.fferenzierung der Gesantgestaltung unterstützen. Sie
sollen aus Verputz , unglasierten Klinkern, Schiefer oder
aus Fachwerk bestehen.
Nicht zulässig sind i.nsbesondere Decorplatten, die ejn
anderes Material vortäuschen sollen , Verklei..jungen aus
Asbest. Kunststof:f. Metall. Kiel.nrTlosaik. Keramik und far-
bige Gläser sa\,fie Materialien mit betten f].uorzierenden


